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Verpackungsanweisung P 207 Sondervorschrift 87 

 

In den Verpackungen z.b. Fässer dürfen keine Löcher (selbst gemacht) sein, sonst 

erlöscht die Zulassung durch die BAM, da dies nicht in der Zulassung steht.  

Außer in der Zulassung steht das. 
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